
Beschluss 0017 vom 11. Februar 2026

Die Stadtverordnetenversammlung

  
Tagesordnung II Punkt 16 der öffentlichen Sitzung am 11. Februar 2026

Vorlagen-Nr. 25-V-03-0015

Genehmigungserlass Teilfortschreibung Schulentwicklungsplan 2022 - 2026 zur Errichtung eines 
Zweigs mit Schwerpunkt geistige Entwicklung an der Albert-Schweitzer-Schule

Beschluss Nr. 0017

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

Es wird Kenntnis genommen:

1. vom Erlass des Hessischen Ministeriums für Kultus, Bildung und Chancen zur 
Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplanes 2022 – 2026 zur Errichtung eines Zweigs 
mit Schwerpunkt geistige Entwicklung an der Albert-Schweitzer-Schule in Mainz-Kostheim 
vom 15. September 2025 (Anlage zur Sitzungsvorlage);

2. von der Zustimmung zu der schulorganisatorischen Maßnahme nach § 146 HSchG, 
wonach zum 1. August 2025 an der Albert-Schweitzer-Schule in Mainz-Kostheim ein Zweig 
mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung errichtet werden kann;

3. von der Prognose des HMKB, basierend auf Daten des Hessischen Statistischen 
Landesamtes, der zufolge im Schuljahr 2034/35 im Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung ein Bedarf von insgesamt 309 Schulplätzen erwartet wird. Dies entspricht 
einem Mehrbedarf von acht zusätzlichen Lerngruppen in zehn Jahren.

(antragsgemäß Magistrat 16.12.2025 BP 0817)

Dem Magistrat Wiesbaden, 11.02.2026
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat Wiesbaden, 11.02.2026
-16 - im Auftrag

Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung Bock


	Die Stadtverordnetenversammlung
	Tagesordnung II Punkt 16 der öffentlichen Sitzung am 11. Februar 2026
	Genehmigungserlass Teilfortschreibung Schulentwicklungsplan 2022 - 2026 zur Errichtung eines Zweigs mit Schwerpunkt geistige Entwicklung an der Albert-Schweitzer-Schule

